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Gesetz 

z u r  Bildung der Städteregion Aachen 


(Aachen-Gesetz) 


Vom 26. Februar 2008 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Bildung der Städteregion Aachen (Aachen-Gesetz) 

2020 
Artikel I 

Städteregion Aachen Gesetz 

5 1 
Bildung der Städteregion Aachen 

(1) Aus den Gemeinden des Kreises Aachen und der 
Stadt Aachen wird mit Wirkung vom 21. Oktober 2009 
als neuer Gemeindeverband die Gebietskörperschaft 
Städteregion Aachen gebildet. Der Kreis Aachen wird 
mit Ablauf des 20. Oktober 2009 aufgelöst. 

(2) Das Gebiet der Städteregion Aachen besteht aus dem 
Gebiet der zu ihr gehörenden Gemeinden. 

5 2 
Rechtsnachfolge 

(1) Die Städteregion Aachen ist Rechtsnachfolgerin des 
Kreises Aachen. 

(2) Für die Erhebung und Bemessung der Land-
schaftsumlage und der Kreisumlage, zukünftig Regions- 
umlage genannt? sowie für die Zuweisungen nach dem 
Gemein efinanzierungsgesetz 2009 wird im Jahr 2009 
der rechtliche Status aller von der Bildung der Städtere- 
gion erfassten Gebietskörperschaften am 1. Januar 2009 
zugrunde gelegt. In den Gemeindefinanziemgsgesetzen 
ab dem Jahr 2010 sollen die jeweiligen Schlüsselzuwei- 
sungen für die Städteregion Aachen so berechnet wer-
den, dass die Städteregion Aachen nicht mehr und nicht 
weniger Schlüsselzuweisungen erhält, als der Kreis 
Aachen ohne die Stadt Aachen im jeweiligen Jahr erhal- 
ten hätte (Finanzneutralität). Im ~ b r i g e n  wird die Stadt 
Aachen im kommunalen Finanzaus leich insbesondere 
bei der Ermittlung der Umla egrun&agen für die Regi- 
onsumlage und die Landscha$surnlage wie eine kreisan- 
gehörige Gemeinde behandelt. 

(3) Die Vereinbarung zum Vermögensübergan und zur 
Regelung der Finanzbeziehungen zwischen %er Stadt 
Aachen und dem Kreis Aachen vom 17. Dezember 2007 

Anlage 1 (Anlage 1) wird bestätigt. 

5 3 
Rechtsstellung der Städteregion Aachen 

(1) Die Städteregion Aachen hat die Rechtsstellung eines 
Kreises im Sinne von Artikel 28 des Grundgesetzes für 
die Bundesrepublik Deutschland. Auf sie finden die für 
Kreise geltenden Vorschriften Anwendung, soweit durch 
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Der Kreistag führt die Bezeichnung ,,Städteregions- 
tag", der Kreisausschuss führt die Bezeichnung ,,Städte- 
regionsausschuss" und der Landrat führt die Bezeich- 
nung ,,StädteregionsratU. 

§ 4 
Rechtsstellung der Stadt Aachen 

(1) Die Stadt Aachen hat die Rechtsstellung einer kreis- 
freien Stadt nach Maßgabe dieses Gesetzes. Auf sie fin- 
den die Vorschriften über kreisfreie Städte Anwendung, 
soweit in diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes 
nicht anderes bestimmt ist. Sie ist zugleich regionsange- 
hörig im Sinne von €j5 Satz 2. 

(2) Die Stadt Aachen gilt nicht als kreisangehörige Ge- 
meinde im Sinne von 5 59 Abc. 1 Satz 1 der Kreisord- 
nung für das Land Nordrhein-Westfalen. 

(3) Die Stadt Aachen gilt nicht als kreisfreie Stadt im 
Sinne von €j88 Abs. 3 des Schulgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen und 5 1 der Landschaftsverbands- 
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. 

5 5 

Rechtsstellung der übrigen regionsangehörigen 


Gemeinden 


Die Gemeinden Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzo- 
genrath, Monschau, Roetgen, Simmerath, Stolberg 
(Rhld.) und Würselen haben die Rechtsstellung kreisan- 
gehöriger Gemeinden. Auf sie finden die für kreisange- 
hörige Gemeinden geltenden Vorschriften Anwendung, 
soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

5 6 
Besondere Aufgabenverteilung innerhalb 


der Städteregion Aachen 


(1) Die Stadt Aachen und der Kreis Aachen regeln durch 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung gemäß $ 5  23 ff. des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit den 
Ubergang von Aufgaben der Stadt Aachen auf die Städ- 
teregion Aachen. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
vom 17. Dezember 2007 (Anlage 2) wird bestätigt. Anlage 2 

(2) Die Vereinbarung nach Absatz 1 kann außer durch 
Gesetz nur durch weitere öffentlich-rechtliche Vereinba- 
rung gemäß $ 5  23 f f .  des Gesetzes über kommunale Ge- 
meinschaftsarbeit geändert oder aufgehoben werden. 
Diese bedarf der Zustimmung einer Mehrheit der üb- 
rigen regionsangehörigen Gemeinden, die insgesamt 
mehr als die Hälfte der Einwohner der Gemeinden des 
5 5 Satz 1 repräsentieren. Schutzwürdige Belange Drit- 
ter dürfen nicht unangemessen beeinträchtigt werden. 

(3) Für Aufgaben, die nach Inkrafttreten dieses Ge- 
setzes vom Gesetzgeber ausschließlich der Kreisebene 
und nicht auch Großen oder Mittleren kreisangehörigen 
Städten zugewiesen werden, ist die Städteregion Aa- 
chen für das gesamte Gebiet der Städteregion zustän- 
dig. Auf Verlangen der Stadt Aachen gegenüber der 
Städteregion Aachen gehen diese Aufgaben für das Ge- 
biet der Stadt Aachen auf die Stadt Aachen über. Der 
Ubergang erfolgt durch öffentlich-rechtliche Vereinba- 
rung gemäß $ 5  23 f f .  des Gesetzes über kommunale Ge- 
meinschaftsarbeit zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
des jeweiligen Gesetzes. 

5 7 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

Dieses Gesetz tritt am 21. Oktober 2009 in Kraft. Die 
Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. De- 
zember 2014 über die mit dem Gesetz gemachten Erfah- 
rungen und dazu, ob das Gesetz geändert werden soll. 

Artikel I1 
Änderung weiterer Vorschriften 

1 .  	 Die Bekanntmachung der Bezirke der Landesmittel- 
behörden und der unteren Landesbehörden vom 
4. Januar 2008 (GV. NRW. S.  56, ber. S.  144) wird 

wie folgt geändert: 


1.1 	Im Abschnitt I wird unter der laufenden Nummer 1.4 
in der Zeile ,,Kreiseu und der Spalte ,,Bezirk" vor 
das Wort ,,Aacheni' das Wort ,,StädteregionU einge- 
fügt. 
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1.2 Im Abschnitt I1 wird unter der laufenden Nummer 304 
1.41 in der Spalte „Bezeichnung und Sitz" die An- 
gabe , ,Landrätin/Landratt '  durch ,,Städteregionsrä- 
tinlstädteregionsrat der Städteregion Aachen" und 
in der Spalte ,,Bezirki' die Wörter „Kreis Aachen'' 
durch „Städteregion Aachen ohne das Gebiet der 
Stadt  Aachen'' ersetzt. 

1.3 Im Abschnitt I1 werden unter der laufenden Nummer 
3.203 in der Spalte ,,Bezirk" die Wörter „Der Kreis 
Aachen'' durch „Die Städteregion Aachen, soweit sie 
nicht zum Bezirk des Finanzamts Aachen-Stadt ge- 
hört" ersetzt. 

1.4 Im Abschnitt I1 werden unter der laufenden Nummer 
4.401 in der Spalte ,,Bezirki' die Wörter „Kreisfreie 
S tad t  Aachen und Kreis" durch „Städteregioni' er- 
setzt. 

1.5 Im Abschnitt I1 werden unter der laufenden Nummer 
5.01 in der Spalte „Bezirkc' die Wörter ,,Kreisfreie 
Stadt" durch „Städteregion" ersetzt. Die Angabe 
„Kreis Aachen" wird gestrichen. 

1.6 Im Abschnitt I1 wird die Zeile mit der laufenden 
Nummer 6.401 gestrichen. 

1.7 Im Abschnitt I1 werden unter der laufenden Nummer 
6.405 in der Spalte „Bezeichnung und Sitz" die Wör- 
ter  „den Kreis" durch „die Städteregion" ersetzt. In 
der Spalte ,,Bezirku wird das Wort „Kreisn durch 
„Städteregion" ersetzt. 

1.8 Im Abschnitt I1 werden unter der laufenden Nummer 
7.01 in der Spalte ,,Bezeichnung und Sitz" die Wör- 
ter „Kreisfreie Stadt" durch „Städteregion" ersetzt. 
In der Zeile ,,Kreise" wird in der Spalte ,,Bezirk" die 
Angabe ,,Aschen,“ gestrichen. 

2. 	 Die Verordnung über die Bestimmung der  Sitze und 
Bezirke der Geschäftsführerinnen oder Geschäfts- 
führer der Kreisstellen der Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftraete im 
Kreise vom 8. November 2005 (GV. NRW.-S. 836) 
wird wie folgt geändert: 

In 5 1 Nr. 1 Satz 2 werden die Wörter „kreisfreie 
Stadt  Aachen und den Kreis" durch „Städteregion" 
ersetzt. 

3. 	 Die Verordnung über die Kreispolizeibehörden des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 19. November 
2002 (GV. NRW. S .  562), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 23. Mai 2006 (GV. NRW. S. 
266), wird wie folgt geändert: 

In 5 1 Buchstabe a Nr. 1 werden die Wörter „kreis- 
freie Stadt  Aachen und Kreis" durch „Städteregionu 
ersetzt. 

4. 	 Das Gesetz zur  Ausführung des Arbeitsgerichtsge- 
setzes im Lande Nordrhein-Westfalen (AG ArbGG) 
vom 24. November 1981 (GV. NRW. S .  669) wird wie 
folgt geändert: 

In 5 2 Abs. 3 Nr. 1 werden die Angaben „kreisfreien 
Stadt  Aachen sowie der Kreise Aachen," durch 
„Städteregion Aachen sowie der Kreise" ersetzt. 

5. 	 Das Gesetz zur  Ausführung der Verwaltungsge-
richtsordnung (AG VwGO) vom 26. März 1960 (GV. 
NRW. S. 47, ber. S. 68), zuletzt eändert durch Arti- 
kel I des Gesetzes vom 30. 0 k t o t e r  2007 (GV. NRW. 
S .  445), wird wie folgt geändert: 

5.1 In 	 5 1 Abs. 2 Buchstabe a werden die Angaben 
,,kreisfreien S tad t  Aachen und der Kreise Aachen," 
durch „Städteregion Aachen und der Kreise" ersetzt. 

5.2 In 5 l b  Nr. 3 werden die Angaben „Kreise Aachen," 
durch „Städteregion Aachen ohne das Gebiet der 
Stadt  Aachen und der Kreise" ersetzt. 

6 .  	 Das Gesetz zur Ausführung des Sozialgerichtsge- 
setzes iin Lande Nordrhein-Westfalen (AG-SGG) 
vom 8. Dezember 1953 (GV. NRW. S. 412), zuletzt 
geändert durch 5 5 des Gesetzes zur Errichtun des 
Landesversicherungsamtes Nordrhein-Westfalen 
vom 14. Dezember 1989 (GV. NRW. S. 678), wird 
wie folgt geändert: 

In 5 1 Abs. 2 Nr. 1 werden die Angaben „kreisfreien 
Stadt  Aachen sowie der Kreise Aachen." durch 
„Städteregion Aachen und der Kreise" ersetzt. 

7. 	 Die Verordnun über die Zuständigkeit der Amts- 
gerichte in Buigeldverfahren wegen Verkehrsord- 
nungswidrigkeiten vom 5. Oktober 1984 (GV. NRW. 
S. 618), zuletzt geändert durch Artikel 141 des 
Zweiten Befristun sgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S .  274), wirdiwie folgt geändert: 

In 5 1 Nr. 1 werden das Wort ,,Kreisd durch „Städte- 
region" und die Wörter „des Kreises" durch .,der 
Städteregion" ersetzt. 

8. 	 Die Verordnung über die Zuständigkeit der Aus- 
eleichsämter in Nordrhein-Westfalen vom 3. Jun i  
2003 (GV. NRW S.  305), zuletzt geändert durch Ver- 
ordnung vom 7. August 2007 (GV. NRW. S .  322), 
wird wie folgt geändert: 

8.1 In 	5 1 Nr. 1 werden die Angaben „Kreise Aachen," 
durch „Städteregion Aachen und die Kreise" er-
setzt. 

8.2 In 	 5 2 Nr. 2 werden sowohl hinter dem Wort 
„Städteu als auch hinter dem Wort „Kreiseu die 
Angaben ,,Aschen,“ gestrichen; hinter dem Wort 
,,Weseli' werden die Wörter „sowie die Städteregion 
Aachen" eingefügt. 

9. 	 Die Verordnun über die Neugliederung der Indus- 
trie- und ~ a n ~ e l s k a m m e m  im Lande Nordrhein- 
Westfalen vom 1. März 1977 (GV. NRW. S .  95), zu- 
letzt geändert durch Artikel 185 des Zweiten Be- 
f r i s t u n g ~  esetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 
274). wir8 wie folgt geändert: 

In 5 2 Nr. 1 werden die Angaben ,,kreisfreie S tad t  
Aachen sowie die Kreise Aachen," durch „Städtere- 
gion Aachen sowie die Kreise" ersetzt. 

10. 	 Die Verordnung über die Bezirke der Handwerks- 
kammern im Lande Nordrhein-Westfalen vom 1. 
März 1977 (GV. NRW. S. 95), geändert durch Artikel 
186 d e s  Zweiten Befristungsgesetzes vom 5. April 
2005 (GV. NRW. S. 274), wird wie folgt geändert: 

In 5 1 Nr. 1 werden die Angaben ,,kreisfreie S tad t  
Aachen sowie die Kreise Aachen," durch „Städtere- 
gion Aachen sowie die Kreise" ersetzt. 

11. 	 Die Verordnung über den Nationalpark Eifel (NP- 
V 0  Eifel) vom 17. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 
823), zuletzt geändert durch Artikel V11 des Ge- 
setzes vom 19. Juni  2007 (GV. NRW. S .  226), wird 
wie folgt geändert: 

11.1 In 	5 1 Abs. 1 werden die Wörter „Kreise Aachen 
und" durch „Städteregion Aachen und des Kreises" 
ersetzt. 

11.2 In 5 2 Abs. 2 werden die Angaben „den Kreisen Aa- 
chen," durch „der Städteregion Aachen und den 
Kreisen" ersetzt. 

11.3 In 5 7 Abs. 1werden die Angaben „Kreise Aachen," 
durch ,,Städteregion Aachen und der Kreise" er-
setzt. 

11.4 In 	5 19 Abs. 1 wird nach den Angaben ,,Bezirksre- 
giening Köln," ein neuer Spiegelstrich ,,- dem 
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Städteregionsrat / der Städteregionsrätin der Städ- 
teregion Aachen," eingefügt. Im folgenden Spiegel- 
strich werden die Angaben ,,Euskirchen, Düren und 
Aachen" durch ,,Euskirchen und Düren" ersetzt. 

11.5 In $ 20 Abs. 1 werden jeweils die Angaben „Euskir- 
chen, Düren und" durch „Euskirchen und Düren 
sowie der Städteregion" ersetzt. 

12. 	 Das Gesetz über den öffentlichen Personennahver- 
kehr in Nordrhein-Westfalen IÖPNVG NRW) vom 
7 .  März 1995 (GV. NRW. S.196),-zuletzt geindert 
durch Gesetz vom 19. Juni 2007 (GV. NRW. S.  258), 
wird wie folgt geändert: 

5 5 Abs. 1Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

„b) Städte Bonn, Köln und Leverkusen, Städtere- 
gion Aachen sowie Kreise Düren, Euskirchen, 
Heinsberg, Oberbergischer Kreis, Rhein-Erft-Kreis, 
Rhein-Sieg-Kreis und Rheinisch-Bergischer Kreis". 

Artikel Iii  

Gesetz 

zur Vorbereitung der Wahlen des ersten 


Städteregionstags 

und des ersten Städteregionsrates der 


Städteregion Aachen 


5 1 
Anwendung des Kommunalwahlgesetzes 

Für die am Tag der allgemeinen Kommunalwahlen im 
Jahre 2009 stattfindende Wahl des ersten Städteregions- 
tags der Städteregion Aachen und des ersten Städtere i 
onsrates der Städteregion Aachen nach Ablauf biei 
Wahlperiode des Kreistags des Kreises Aachen gemäß 
dem Gesetz zur Regelung der Wahlperiode der im Jahr 
2004 gewählten kommunalen Vertretungen vom 17. Juni 
2003 (GV. NRW. S. 312), geändert durch Artikel 3 des 
Fünften Befristun sgesetzes vom 5. A ril 2005 (GV. 
NRW. S. 3511. finfen die Vorschriften Ses Kommunal- 
wahlgesetzes'~nwendung, soweit sich nicht aus § 2 et- 
was anderes ergibt. 

5 2 

Besondere Bestimmungen 


(1) Zur Vorbereitung der Wahl des ersten Städteregions- 
tags der Städteregion Aachen und des ersten Städtere i 
onsrates der Städteregion Aachen sind vom Kreistag &;
Kreises Aachen 10 Beisitzer in den Wahlausschuss der 
Städteregion Aachen zu wählen. Der Wahlausschuss 
wird um neun Beisitzer erweitert, die vom Rat der Stadt 
Aachen zu wählen sind. 

(2) Das Gebiet der Städteregion Aachen ($  1 Abs. 2 des 
Städteregion-Aachen-Gesetzes) bildet das Wahlgebiet. 
Im Sinne des Kommunalwahlgesetzes gelten der Städte- 
regionstag der Städteregion Aachen als Kreistag und der 
Städteregionsrat der Städteregion Aachen als Landrat. 

(3) Die Zahl der zu wählenden Vertreter des ersten Städ- 
teregionstags beträgt 72, davon 36 in Wahlbezirken. 

(4) Der Wahlausschuss der Städteregion Aachen teilt be- 
züglich der Wahl des ersten Städteregionsta s der Städ- 
teregion Aachen abweichend von 5 4 Abn 1 $es Kommu- 
nalwahlgesetzes spätestens 9 Monate vor Ablauf der 
Wahlperiode (20. Oktober 2009) das Wahl ebiet in so 
viele Wahlbezirke ein, wie Vertreter gemä8 5 3 Abs 2 
des Kommunalwahlgesetzes in Wahlbezirken zu wählen 
sind. Die Vertreter für die Vertreterversammlung und 
die Bewerber sind abweichend von 5 17 Abs. 4 des Kom- 
munalwahlgesetzes innerhalb der letzten 9 Monate vor 
Ablauf der Wahlperiode (20. Oktober 2009), die Bewer- 
ber für die Wahlbezirke fruhestens nach der öffentlichen 
Bekanntgabe der Einteilun des Wahlgebietes in Wahl- 
bezirke zu wählen. Die Wafdausschüsse der Gemeinden 
im Kreis Aachen und der kreisfreien Stadt Aachen teilen 
das Wahlgebiet spätestens 10 Monate vor Ablauf der 
Wahl eriode in Wahlbezirke ein; Satz 2 gilt entspre- 
chenfmit  der Maßgabe, dass anstelle der Frist ,,9 Mo- 
nate" die Frist „10 Monate" gilt. 

(5) Wahlleiter ist der Landrat des Kreises Aachen, stell- 
vertretender Wahlleiter ist sein Vertreter im Amt; $ 2 
Abs. 2 Satz 2 bis 5 des Kommunalwahlgesetzes bleibt 
unberührt. 

(6) Abweichend von $ 15 Abs. 2 Satz 2 des Kommunal- 
wahlgesetzes genügt es im Hinblick auf die darin enthal- 
tenen Angabe ,,in der zu wählenden Vertretung", dass 
eine Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der 
Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode ununterbro- 
chen in der Vertretung des Kreises Aachen oder der 
kreisfreien Stadt Aachen vertreten ist. 

(7) Abweichend von 5 23 Abs. 1 Satz 3 erster Satzteil 
und 5 46d Abs. 2 Satz 2 erster Satzteil des Kommunal- 
wahlgesetzes richtet sich die Reihenfolge auf dem 
Stimmzettel für die Wahl des Städteregionstages bzw. 
auf dem Stimmzettel für die Wahl des Städteregionsrats 
nach der Summe der Stimmenzahlen, die die Parteien, 
Wählergruppen und Einzelbewerber bei der letzten Wahl 
zur Vertretung des Kreises Aachen und der kreisfreien 
Stadt Aachen erreicht haben. Sind sie nur im Kreistag 
oder nur im Rat der Stadt Aachen vertreten, ist ihre dort 
erreichte Stimmenzahl für die Reihenfolge auf dem 
Stimmzettel maßgeblich. 

5 3 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Ta e nach der Verkündung in 
Kraft. Es tritt mit Ablauf bies 31. Dezember 2009 außer 
Kraft. 

Artikel IV 

Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme von Artikel I11 am 21. 
Oktober 2009 in Kraft. Artikel I11 tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 26. Februar 2008 

Die Landesregierung 

Nordrhein-Westfalen 


Der Ministerpräsident 


(L. s.) Dr. Jürgen R ü t t g e r s  

Der Minister 

für Innovation, Wissenschaft, 

Forschung und Technologie 


Prof. Dr. Andreas P i n k W a r t 

Der Finanzminister 


Dr. Helmut L i n s s e n 


Die Ministerin 

für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 


Christa T h  o b  e n 


Der Innenminister 


Dr. Ingo W o 1 f 


Der Minister 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales 


Karl-Josef L a U m a n n 

Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 


Barbara S o m m e r 


Der Minister 

für Bauen und Verkehr 


Oliver W i t t k e 
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Die Justizministerin 


Roswitha M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r  


Der Minister 

für Umwelt und Naturschutz, 


Landwirtschaft und Verbraucherschutz 


Eckhard U h l e n b e r g  

Der Minister 

für Generationen, Familie, 


Frauen und Integration 


Armin L a s c h e t  

Der Minister 

für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 


Andreas K r a u t s c h e i d  
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen 


der Stadt Aachen, vertreten durch den Oberbürgermeister Dr. Jurgen Linden und den 
Stadtdlrektor Woifgang Rombey - nachfolgend Stadt genannt -

und 

dem Kreis Aachen, vertreten durch den Landrat Carl Meulenbergh und den 
Kreisdirektor Helmut Etschenberg - nachfolgend Kreis genannt -

zum Vermögensübergang und zur Regelung der Finanzbeziehungen 

Im Hinblick auf die mit Wirkung vom 21. Oktober 2009 durch Gesetz erfolgende 
Errichtung der neuen Gebietskörperschafi StädteRegion Aachen, die mit diesem 
Datum Gesamtrechtsnachfolgerin des Kreises Aachen wird, schließen die Stadt und 
der Kreis gern. $9 I Abs. 2, 23 ff des Gesetzes Gber kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der zur Zeit geitenden Fassung (GV NRW S. 
621 1 SGV NRW 202),folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung: 

Präambel 

Mit lnkrafttreten des Gesetzes zur Bildurlg der StädteRegion Aachen (Aachen- 
Gesetz) gehen eine Vieizahl von Aufgaben von der Stadt in die Aufgabenträgerschaft 
der StädteRegion über. Damit veikunden sind einerseits Vermögensübertragungen 
der Stadt auf die StädteRegion und andererseits Mandatierungen der Stadt durchdie 
StädteRegion. Ergänzend zu den gern. § 2 Abc. 2 des vorgenannten Gesetzes 
getroffenen Finanzregelungen treffen die Beteiligten hiermit gern. § 2 Abs. 3 des 
vorgenannten Gesetzes bezüglich des Übergangs von Vermögen und zur Regelung 
der intemen Finanzbeziehungen diese Verelnbarung, die ausgehend von der durch 
das Gesetz vorgegebenen Umlagefinanzierung unter Berijcksictitigung der 
Einnahmen- und intemen Kostenveriagerungen eine gesonderte Ausgleichsregdung 
trifft. Diese beruht auf dem Grundsatz, dass einerseits die durch die Neuregelung 
entstehenden haushalterischen Be- und Entlastungen zwischen den Beteiligten 
auszugleichen sind und andererseits die durch die Umiageerhebung auf die Stadt 
entfallende Belastung begrenzt wird auf die durch die Aufgabenverlagerungen 
verursachten Kosten. 

Durch die Bildung der StädteRegion Aachen soll es weder bei der Stadt Aachen, 
dem Kreis Aachenlder StädteRegion noch bei den bisherigen kreisangehörigen 
Gemeinden zu einer finanziellen Schlechterstellung kommen. Diese Vereinbarung 
dient u.a. dazu, diesen Vorgaben der Landesregierung auf der Grundlage des § 2 
Abs. 3 des Aachen-Gesetzes nachzukommen. 
Das Vermögen des Kreises Aachen geht im Wege der Rechtsnachfolge vollständig 
auf die StädteRegion über. 
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1. Vermögen und Schulden der aufzulösenden Zweckverbände werden auf die 
StädteRegion übertragen. Rückstellungen und Sonderposten sind 
entsprechend der rechtlichen Erfordernisse bedarfsgerecht zu bilden. Das 
Vermögen gilt als durch die abschließende testierte Bllanzfestgestellt. 

2. Die Stadt überträgt auf der Basis des Grundsatzes "Vermögen folgt der 
Aufgabeu das Eigentum an folgenden Immobilien auf die StädteRegion: 

Grundstücke nebst aufstehenden Gebäuden der 5 Berufskollegs, der Schule 
für Kranke sowie der Förderschulen für geistige Entwicklung und für Sprache 
(Anlage I).Davon unbenommen bleibt die einheitliche Bewirtschaftung der 
Gebäude durch die Stadt Aachen. 

Die Immobilien werden belastungsfrel übertragen. Ausgenommen hiervon sind 
die objektbezogen ausgewiesenen Landeszuschüsse, die als passiver 
Sonderposten ebenfalls in die Bilanz der Städte-Region Übergehen. 

Auf der Gnindlage des ebenfalls zwischen den Parteien vereinbarten 
Positivkataloges der AufgabenOberhagungen ist im Gegenzug die 
StädteRegion zur dauerhaften Sicherung der an den lmmobiiien haftenden 
Nutzungen zur Aufgabenerfüliung verpflichtet. 

Die Parteien verpfiichten sich die daraus resultiemden Belastungen 
auszugleichen. 

Zur Sicherstellung der einheitlichen organisatorischen Vewakung und um den 
besonderen räumlichen und technischen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, 
die eine umfassende Eigentumsübertragung ausgeschlossen hätten, giit im 
Sinne der o-g. Regelung das Gebäudemanagement der Stadt Aachen mit der 
Bewirtsdiaftungung der 0.g. Immobilien durch die StädteRegion als 
mandatiek, Auch die insoweit entstehenden. nachzuweisenden, 
angemessenen Kosten werden der Städteregion in Rechnung gesteltt. 

3. 	 Dle Stadt Überträgt der StädteRegion das Eigentum an den auf dem Gebiet 
der Stadt liegenden KreisstraBen außerhalb von Ortsdurchfahrten 

. 	 einschließlich des Eigentums an den ~ l e iauf der Kreisstraße 1 befindlichen 
Signalanlagen mit einem ermittelten Gesamtwert in Höhe von ca. 10,2 Mio. 
Euro belastungsfrei. 

Die exakten Strecken sind in der beigefiigten Anlaae 2 aufgelistet. 

Im Wege der Mandatierung wird die StädteRegion der Stadt Aachen auch die 
Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Kreisstraßen außerhalb von 
Ortsdurchfahrbn übertragen. Die hierdurch bei der Stadt Aachen 
entstehenden, nachzuweisenden, angemessenen Kosten werden der 
StädteRegion in Rechnung gesteltt. 
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4. 	 Bei Veräußerung von Vermögen steht der zur Eröffnungsbilanz festgesteltte 
Vermögenswert innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren (Immobilien) bzw. 
15 Jahren (wirtschaftliche Beteiligungen) ausschließlich der jeweils 
einbringenden Seite zur Verfiigung (im Falle des Vermögens des Kreises 
Aachen den neun bisherigen kreisangehörigen Gemeinden, irn Falle des 
Vermögens der Stadt Aachen dieser). Der ab dem 21.10.2009 erzielte 
Zugewinn fällt irn Verhältnis der Regionsurnlage allen regionsangehörigen 
Gemeinden zu. 
Als Veräußening im Sinne dieser Regelung gitt nicht die 
BeteiligungiEinbringung von Gesellschaftsanteilen in eine Gesellschaft der 
Stadt Aachen bzw. des ehemaligen Kreises Aachen. 

5. 	Die StädteRegion bildet eine Rückstellung fiir die Versorgung einschließlich 
der Beihilfe der von der Stadt zur StädteRegion wechselnden Beamten sowie 
für die entsprechenden Ausbildungszeiten. 

6. 	 Die Beteiligten gehen davon aus. dass die dargelegten 
Vemögensübertragungen keine Steuerpflichten ausfösen. Solfte dies doch 
der Fall seln, obllegt dem Krels/Rechtsnachfolgerlndie Erfiillung. 

§ 2 
Finaruregelungen 

Ausgehend von der durch § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Bildung der StadteRegion 
Aachen (Aachen-Gesetz) garantierten Finanmeutralität bezüglich der 
Landesaiweisungen treffen die Beteiligten folgende ergänzende 
Finanzierungsregelungen: 

1. 	 Berechnungsgröße für die von der Stadt Aachen zu zahlende Regionsumlage 
ist die Fortschreibung der bisher Mr die kreisangehörigen Gemeindengeltenden 
Bemessung der Kreisumhge entsprechend § 56 Kr0 NRW. Die durch die 
Regionsurrilage nicht gedeckten oder überdeckten Kosten aus den von der 
Stadt Übertragenen Aufgaben werden pauschal ausgeglichen. 

Zur Ermittlung des pauschalen Ausgieichs werden die Kosten der 
Aufgabenübertragung und die finam-ellen Auswirkungen auf die Allgemeinen 
Deckungsmittel (ScbIüsseIzuweisungen, Schul- und Invesüüonspauschale, 
Regions- und Landsdiaftsvetbandsumlage) der Haushaltsjahre 2006,2007 und 
2008 zugrunde gelegt Die Ausgleichszahlung errechnet sich aus dem 
durchschnittlichen Wert der Haushakbe- oder -entlastung die- 3 Jahre. 

Im Hinblick auf die in § 7 des Aadieffiesetzes normierte Berichtspflicht der 
Landesregierung gegenüber dem Landtag zum 31.12.2014 erfolgt eine Revision 
nach Rechnungsabschluss des Jahres 2012 zur Feststellung, ob der jährliche 
Ausgleich weiterhin erforderlich ist oder angepasst werden muss. Nach weiteren 
drei Jahren - also nach Rechnungsabschluss des Jahres 2015 - erfolgt eine 
weitere Revision mit dem Ziel einer abschließenden Regelung. 

Die abschließende Regelung muss der vorab dargelegten Systematik 
Rechnung tragen. 
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Ausgehend davon, dass die Stadt i h m  bisherigen mit den abertragenen 
Aufgaben verbundenen Aufwand finanziell ausgleicht, verpflichtet sich die 
StädteRegion, die bisher bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben von der Stadt 
kostenfrei erbrachten internen Verwaitungsleistungen Kir andere Dienststellen 
der städt. Verwakung für die Stadt Aachen zu ehringen. Die hiermit erfassten 
Leistungen, dfe sich Insbesondere auf die Aufgabenbereiche des Kataster- und 
Vermessungswesens, des Gesundheitswesens und der Wohnraumförslerung 
beziehen, sind in der Anlane 3 aufgelistet. Der mit ihnen verbundene Aufwand 
gilt mit den vorstehenden Regelungen als abgegotten 

3. 	Ab Inkrafttreten des Aachen-Gesetzes können Veränderungen des Aufwands 
der StädteReglon nur durch eine einheitliche Veränderung der Regionsumlage 
berücksichtigt werden, d.h. Minderungen oder Erhöhungen werden auf alle 10 
Städte und Gemeinden verteift. 

Dies giit nicht, sowelt die Stadt Aacben von dem Recht Gebrauch gemacht hat, 
neue Aufgaben der Kreisstufe durch Vereinbarung ihrer Zuständigkeit zu 
unterstellen. 

4. 	 Die StädteRegion bleibt als Rechtsnachfolgefindes Kreises Aachen MSRglied der 
Rheinischen Versorgungskasse. Die ab dem Zeitpunkt des Wechsels neu 
entstehenden Pensionsverpfiichtungen für die von der Stadt Aachen in die 
StädteRegion wechselnden Beamten werden zukünftig dort abgesichert. Für die 
bis zum Zeitpunkt des Wechsels in die StädteRegion entstandenen Anspriiche 
dieser Beamten gilt § 107 b BearntVG. Für die Versorgungsansprüche der in die 
StädteRegion wechselnden Beamten und die Verteilung der Versorgungslasten 
gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

5.. 	 Für die Übergangszeit Nvischen lnkraftlreten des Aachen-Gesetres am 
21.10.2009 und dem Beginn des ersten Haushaltsjahres (1.12010) wird 
zwischen Stadt und Kreis Aachen vereinbart, dass die finanziellen 
Auswirkungen des Aufgabenobergangs und die finanziellen Auswirkungen auf 
die allgemeinen DeckungsmMel durch eine zeitanteilige Erstattungszahlung -
berechnet auf der Grundlage der vorstehenden Regelungen - ausgeglichen 
warden. 

6. Um durch die Bildung der StädteRegion Aachen finanzielle Einsparungen zu 
, . generieren, verpflichten sich die Beteiligten, bei den zu übertragenden 

. Aufg.aben im Bereich der Personai- und Sachkosten Einsparungen zu erzielen' 
in Höhe von 

3% bis zum 31.12.2009 und insgesamt 
10% bis zum 31.12.201 5. 


gerechnet auf der Basis des IstZustandes des Jahres 2005. 


Die Einsparungen bis zum 31.12.2009 kommen der Stadt Aachen sowie den 
bisherigen krelsangehörigen Gemeinden jeweik separat ZLI Gute. Ab dem 
01.01.201 0 eintretende Einsparungen führen zur Entlastung aller 
regionsangehöngen Gemeinden ausschließlich über die Regionsumlage. 
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7. 	 Sollten durch von den Beteiligten riicht zu beeinflussende Gninde Regelungen 
dieser Vereinbarung gegenstandslos werden und die mit ihnen bezweckte 
Ausgleichswirkung nicht mehr erreicht werden, verpflichten sich die Beteiligten, 
diese Bestimmungen durch andere Regelungen zu ersetzen, die dem 
ursprünglich erstrebten Zweck in gleicher Weise gerecht werden. Die Güitigkeit 
der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung wird dadurch nicht berührt. 

Sollte im Einzelnen durch die Umsetzung dieser Vereinbarung nachweislich und 
nachhaltig auf Seiten eines Beteiligten oder auf Seiten der bisherigen 
kreisangehörigen Gemeinden das Gebot der haushaltsreditlichen 
Belastungsneutralität verletzt werden, verpflichten sich die Beteiligten, 
ausgleichende Vereinbarungen zu treffen. 

s3 

Sonstige Regelungen 

1. 	 . Stadt und Kreis sind sich darüber elnig, dass die für die Altdeponien, 
' imksondere die ehemalige MiilMeponle Alsdorf-Warden, für die 
Rekultivietung, Sanierung und Nachsorge gebildeten Rückstellungen bei ihrer 
Inanspruchnahme Im Rahmen der gesetzlichen Zweckbindung nur jeweils 
zugunsten der in der Stadt Aachen bzw. im Gebiet des bisherigeri Kreises 
Aachen ansässigen Einwohner, Gewerbetreibende und 
Gmndstückseigentümer eingesetzt werden. 

2. 	 Der Zweckverband Sparkasse Aachen bleibt bestehen. Dle AusschUttung der 
Sparkasse fließt in vollem Umfang der StädteRegion zu; der 118-Anteil der 
Stadt Esdiweiler - bezogen auf den Kreisanteil - wird auch weiterhin auf den 
Anteil des KreisesAachen angerechnet. 

Ais Verbandsmitglieder seitens der StädteRegbn werden ausschließii& 
Vertreter aus dem bisherigen Gebiet des Kreises Aachen entsandt. 

Spenden der Sparkasse Aachen für gemeinnützige Zwecke sind von dieser 
Regelung nicM berührt. 

3. 	 Mit der OurcMiihrung der Leitstellenaufgabe nach 5 7 Abs. IR e s ,  5 1Abs. 4 
und 5 21 FSHG wird die Stadt Aachen (Berufsfeuennrehr) beauftragt. 
Die hierdurch bei der Stadt Aachen entstehenden, nachzuweisenden, 
angemessenen Kosten werden der StädteRegion in Rechnunggestelit. 

Sollte es zwischen den Beteiligten zu Streitigkeiten über die Auslegung dieser 
Vereinbarungen kommen und lässt sich keine Einigung zwischen den Beteiligten 
erzielen, unterwerfensie sich dem Sprucf~ einer einzuberufenden Schiedsstelle, die 
aus den drei Hauptgeschäftsführem der kommunalen Spitzenverbände des Landes 
NRW bzw. ihrer Vertreter im Amt besteht. 
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9 5  

Geltungsdauer der Vereinbarung 


1. 	 Die Vereinbamng wird unbefristet geschlossen. Sie ist durch 6ffentiich-
mchtliche Vereinbarung Aschen der Stadt und der StädteRegion zu ändern, 
wenn sich die Gnindlagen, auf denen diese Vereinbarung beruht oder aber die 
zeitgleich abgeschlossene Öffentlich-rechüicheVereinbarung zur Regelung der 
Aufgabenträgerschaft ändert oder aufgehoben wird. 

2. 	 Soweit in dieser Vereinbarung irn Wege der Mandatierung der Stadt Aachen 
die Durchftihrung von Aufgaben zukommt, körinen diese Mandatietungen 
entsprechend dem in 5 6 Abs. 2 Aachen-Gesetz vorgesehenen Verfahren 
abgeandertoder aufgehoben werden. 

5 6  
Wirksamkeit 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein, betrtfft das die 
Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht. 

Diese Vereinbarung tritt am 21. Oktober 2009 in Kraft. 

Aachen, den 17. Dezember.2007 

(Dr. Linden) (Meulenbergh) 
Oberbürgermeister Landrat 

(Rombey) (Etschenberg) 
Stadtdirektor Kreisdirektor 
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Gesetz- und Verordnungsblatt fur das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 9 vom 12. März 2008 

Öffentlich-rechtlicheVereinbarung 
Zwischen 

dem Kreis Aachen, vertreten durch den Landrat Carl Meulenbergh und 


den Kreisdirektor Helmut Etschenberg - nachfolgend Kreis genannt -

und 


der Stadt Aachen, vertreten durch den Oberbürgermeister Dr. Jilrgen Linden 


und den Stadtdirektor Wolfgang Rornbey - nachfolgend Stadt genannt -


über die Aufgabeniibertragung in die StädteRegion Aachen 

Präambel 

Die Gebietskörperschaften Stadt Aachen, Kreis Aachen und die dem Kreis Aachen 
angeharmden Gemeinden haben übereinstimmend den Willen zur Bifdung eines 
unmittelbar demokratisch legitimierten regionalen Aufgabenträgers bekundet. Dieser 
soll eine gemeinsame administrative und politische Handlungsebene bilden, die unter 
dem Begriff "Städteregion Aachen" zusammengeführt wird. Mit der Errichtung der 
Städteregion Aachen wollen' die beteiligten Gebietskörperschaften' unter den 
Bedingungen einer europäischen Grenzregion enger undeffizienter zusammenwirken, 
.um Synergieeffekte zu erzielen, Doppeizuständigkeiten aufzu heben, Strategien zu 
vereinheitlichen und politische Spielräume zu eröffnen. 

Durch das Gesetz zur Bildung der StadteRegion Aachen (Aachen-Gesetz) bilden die 
Stadt Aachen und der Kreis Aachen einen neuen Gemeindeverband, der die 
Rechtsstellung eines Kreises irn Sinne von Artikel 28 des Grundgesetzes Tür die 
Bundesrepublik Deutschland hat und auf den die für ~ r & s e  geitenden Vorschriften 
entsprechende Anwendung finden, soweit im Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Der 
Gerneindeverband heißt Städteregion Aachen. Er ist Rechtsnachfolger des Kreises 
Aachen, der aufgelöst wird. Die regionsangehdrige Stadt Aachen hat die Rechtsstellung 
einer kreisfreien Stadt. 

Als Anlage zum Aachen-Gesetz wird - neben der Vereinbarung zum Vemögens- 
Übergang und zur Regelung der Finanzbeziehungen - die Aufgabenübertragung auf die 
StädteRegion Aachen geregelt. 
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8 1  
Aufgabenübertragung 

7) 	 Aufgrund &i6 Abs. 1des Aachen-Gesetzes regeln die Stadt Aachen und der Kreis 
Aachen durch dffentlich-rechtliche Vereinbarung gemäß der 55 1 und 23 ff. des 
Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit N R W  (GkG NRW) in in der zur 
Zeit gettenden Fassung (GV NRW S. 621 / SGV NRW 202) in Verbindung mit 55 3 
und 4 der Gemeindeordnung für das Land NRWin der zur Zeit geltenden Fassung 
(GO NRW, SGV NRW 2023)den Übergang folgender Aufgaben der Stadt Aachen 
auf die Stadteregion Aachen (alle angeführten Gesetze verstehen sich in der 
jewells geltenden Fassung): 

Nach.Auflösung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen folgende Aufgaben der 
regionalen Strukturenhvicklung: 

- im Bereich der Wirtschaftsfördening: 
- das Standortmarketing der StädteRegion Aachen 
-	 die Akquisition europäischer Fördemittel 
-	 den Aufbau und die Betreuung von (eu-)regionalen Netzwerken und 

Projekten 

- die Koordination der regional bedeutsamen Raum- und lnfrastrukturplanung, 

insbesondere: 


- die Koordination der Stellungnahmen zu den Gebiet~en~cklungsptänen 
- die Koordination der (Ober-) regional bedeutsamen Verkehrsentwicklung 

- die Forderung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der (eu-)regionalen Kultur 

- die Fdrderung des (eu)-regionalen Tourismus 

,die Entwicklung euregionaler Initiativen und die FördeNngder EuRegionale 2008 

Jugend- und Bildung: 

1. Die Aufgaben des Schulträgers nach § 78 des Schulgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG) für folgende Schulen: 

a) Förderschulen für Sprache 
b) Förderschulenfür geistige Entwicklung 

.sowie-nach Auflösung des Schulverbandes in der StädteRegion Aachen 
- die Aufgaben des SchultrCIgers nach 5 78 des Schulgesetzes flir das 
Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG) für folgende 
Schulen: 
C) Berufskollegs . 
d) Abendgymnasium und Abendrealschule 
e) Schule für Kranke 



Gesetz- und Verordnungsblatt für  das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 9 vom 12. März 2008 179 

3 
2. 	 Die Aufgaben des Amtes für Ausbildungsförderung nach 9 41 des 

Bundesgesetzes über individuelle Förderung der Ausbildung 
(Bundesausbildungsförderungsgesetz -BaföG), 

3. 	Die Aufgabe der Beratung bei möglicher Kindeswohlgefährdung wegen 
Ausübung (sexueller) Gewalt gegen Kinder oder Jugendliche nach § 8 Abs. 3 
SGB VIII. 

4. 	 Die ~ufgaben der Adoptionsvemittlungsctelle nach dem Gesetz über die 
. 	 . Vermittlung der Annahme als Kind und über das Verbot der Vermittlung von 

. Ersatzm'üttem (Adoptionsvermittlungsgesetz-AdVerrniG). 

Soziales: 

5. 	 Die Aufgaben des Trägers der Grundsicherung nach 5 6 Abs. 1 Nr. 2 der 
SGB II i. V. mit 5 1 des Ausführungsgesetzes zum SGB II NRW. Damit 
verbunden ist der Anspruch auf Auszahlungen nach 5 10 a LAufG. Dies gilt 
ebenso für die Bundesbeteiligung nach 5 46 SGB II sowie den Anspruch auf 
Auszahlung der Landeserspamis bei den Wohngeldausgaben nach 5 7 AG-
SGB II NRW. 

. . 

6. Die Aufgaben des Tragers der Sozialhilfe nach 5 3 Abs. 2 des SGB XI1 i.V. 
mit 5 1 des Ausführungsgesetzes zum SGBXII NRW. Damit verbunden ist 

C. 

. . 
, . 

der Anspruch auf Auszahlungen nach § 10 a LAufG. Dies gilt ebenso fTir den 
Anspruch auf Auszahlung der Landeserspamis nach 5 7 AGSGB XI1 NRW. 

7. 	 Die Aufgaben nach dem Gesett zur Umsetzung des Ptlegeversichenings- 
gesetzes (Landespflegegesetz Nordhein-Westfalen - PfG NRW). 

8. 	 Die Aufgaben nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen 
und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz- BVFG) i.V. mit 59 5 und 6 der 
VeroKInung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem BVFG und dem 
StrRehaG. 

9. Die Aufgaben nach dem Gesetz Uber die Sicherung des Unterhaits der zum 
' Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen . und ihrer Angehörigen 

. . , (Unterhaltssicherungsgesetz- USG) i. V. m.' 5 Ider Landesverordnung zur 
. Regelung der ~uständigkeit. zugleich. wird die zwischen der Stadt Aachen und 
dem Kreis ~ac'hen geschlossene^ vereinbaruns über die' 	 ' 

. 	 ~ufgabenwahrnkhmung der Unterbabsichemng (USG) durch die Stadt 
Aachen vom 4. 12.2007 aufgehoben. 

, 	 . 

10.Die Aufgabe der Leistungsgewährung an Schwerbehinderte im Arbeitsleben 

. . nach dem SGB IX i.' V. mit §§ 1 und 6 des Durchführungsgesetzes zur 
KriegsopferMrsorge und dem Schwerbehindertenrecht (DG-KoFSchwbR). 
Damit verbunden ist der Anspruch auf Auszahlungen nach der Satzung des 
LVR Rheinland. Uber die Zuweisung von Mitteln der Ausgleichsabgabe nach 

, . 

. 
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dem SGB IX an die örtlichen Fürsorgestellen bei den Kreisen, kreisfreien und 
kreisangehdrigen Städten im Rheinland. 

1i.Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts i. S. des 5 2 des Zweiten 
Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in NRW i. V. mit den 
Regelungen des SGB IX. Zugleich wird die zwischen der Stadt Aachen und 
dem Kreis Aachen geschlossene Vereinbarung über die 
Aufgabenwahrnehrnung nach dem Schwerbehindertenrecht nach 99 69,145 
SGB 1X vom 10.12.2007 aufgehoben. 

12.Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz i.S. des 5 5 
des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein- 
Westfalen. Zugleich wird die zwischen der Stadt Aachen und dem Kreis 
Aachen geschlossene Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung nach 
dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) vom 10.12. 2007 
aufgehoben. 

13.Die Aufgaben nach dem Heimgesetz mit § 1 der Zustandigkeitcverordnung 
zum Heimgesetz (HeimGZustV). 

14.Die Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengeseb i. V. mit 5 1 des 
Gesetzes zur Ausführung des Betreuungsgesetzes (Landesbetreuungsgesetz 
- LBtG). 

15.Die Aufgabe der Bewilligungsbehörde für soziale Wohnraumförderung nach 5 
2 Abs. 1 des Wohnungsbauförderungsgesetzes (WBFG). 

Ordnungs- und Ausländerwesen: 

16.Die Aufgaben der Ausländerbehörde nach 5 71 des Gesetzes über den 
Aufenthatt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im 
Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG) i.V. mit der Landesverordnung 
über Zuständigkeiten irn Ausländerwesen. 

17.Die Aufgaben der EinbUrgerungsbehGrde gemäß 55 9 - 12 b Staats-
angehörigkekgesetz (StAG). 

i 8 .  Die Aufgabe ,,Staatsangehör~gkeitsfeststeIlungsverfahrenu(StAG i. V. m, 
StAR-VwV). 

19.Die Aufgaben der zuständigen Stelle i. S. von § 36 des Gesetzes über 
. explosionsgefähriiche Stoffe (Sprengstoffgesetz - SprengG). 

20. Die Aufgaben der Kreicordnungsbehörde nach dem Gesetz über das 
Sdiwnsteinfegerwesen (Schomsteinfegergesefz - SchfG) i. V. rnit 5 4 der 
Landesvemrdnung über m d i g k e i t e n  im Schomstemfege~vesensowie die 
Aufgaben nach derVerordnung über Kleinfeueningsaniagen gemäßderI.BlrnSchV. 
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21.Die Aufgaben der Kreisordnungsbehörde nach § 34 C Abs. 1 der 
Gewerbeordnungi.V. mit der Makler- und BautrSgerverordnung (MaBV). 

.	Die Aufgaben der Kreisordnungsbehörde nach dem Gesetz zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit und illegalen . Beschäftigung 
(Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - SchwarzArbG). Zugleich wird die 
zwischen der Stadt Aachen und dem Kreis Aachen geschlossene öffentlich- 
rechtliche Vereinbaning zur Bekämpfung der Schwarzarbeit vom 12.10.1998 
aufgehoben. 

23.Die Aufgabe des Gutachterausschusses nach §Cj 192 ff. des 
Baugesetzbuches i. V. mit der Verordnung über die Gutachterausschüsse fiir 
Grundstückswerte (GutachterausschussverordnungNRW - GAVO NRW. 

24.Die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten sowie von Ehe- und 
Altersjubiläen. 

25. Nach Auflösung des Zweckverbandes Straßenverkehrsamt Aachen die 
Aufgaben als Träger der Straßenverkehrsbehßrde nach StVO, StVZO, StVG, 
FEV, GGVSE, PersBefG, GÜKG, BlmschG, BKrFQG, Bundesleistungsgesetz 
und Verkehrssicherstellungsgesetz. 

Veterinär und Gesundheitswesen: 

26.Die Aufgaben der Kreisordnungsbehörde nach dem Tierschutzgesetz i .  V. mit 
§ 1 der Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des 
Tierschutzrechts. 

27.Die Aufgaben der Kreisordnungsbehörde nach dem Tierseuchengesetz i .  V. 
mit dem Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (AG-TierSG-NRW) 
sowie 5 1 der Landesverordnung über Zustähdigkeiten auf dem Gebiet des 
Tierseuchenrechts. 

28. Die Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach dem Gesetz über den 
öffentiichen Gesundheitsdienst (OGDG) sowie des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes nach der Landesverordnung zur Regelung der 
Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für nichtärztliche und nicht 
tieräntliche Heilberufe. 

29.Die Aufgaben der Kreisordnungsbehörde nach der Verordnung (EG) Nr. 
88212004 i.V. mitdem Lebensmittel- und Futtemiittelgesetzbuch (LFGB) und 
aufgrund des LFGB erlassener Vorschriften sowie nach dem Gesetz über den 
Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstanderechts(LMBVG) und die 
Zuständigkeit für die Handelsklassenkontrollen auf Einzelhandetsebene für 
Obst, Gemüse und Kartoffeln gemäß der Verordnung über Zuständigkeiten 
nach dem Handelsklassengesetz und für Eier- und Geflügel gemäß der 
Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Eler- und 
Geflügelwirtschaft. 
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30.Die Aufgaben des Amtstierarztes nach dem Ausführungsgesetz zum 
Tierseuchengesetz (AG-TierSG-NRW) sowie nach dem Landeshundegeseiz 
NRW. 

Umwelt: 

31,nie Airfgaben der Kreisardnungshshörd als Untere .lagdbehörde. 

32.Die Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde im Zusammenhang mit den 
Besitz- und VemarMungsverboten des 5 42 Abs. 2 BNatSchG, dem den 
Handel mit geschützten Arten betreffenden Vollzug des Artenschutzes irn 
Sinne der einschlägigen Verordnungen der EU (V0 EG Nr. 338/97,865/2006 
u.a.) und der Überwachung der Anzeige-, Buchführungs- und 
Kennzeichnungspflichten nach dem BNatSchG i.V.m. der 
Bundesartenschutzverordnungund den dort aufgeführten Verboten. 

33.Die Aufgaben der Unteren Fischereibehörde nach dem Fischereigesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen (Landesfischereigesetz - LfischG) 

34.Die Aufgaben der Kreisordnungsbehörde nach dem Gesetz zur Ordnung von 
Abgrabungen (Abgrabungsgesetz). 

Daseinsvorsorge: 

35. Alle Aufgaben, die nach dem RettG NRW ausschließlich der Kreisstufe 
zugeordnet sind, insbesondere auch die Aufgaben der Leitstelle auf der 
Grundlage des 5 7 Abs. 1 RettG NRW. Die Stadt Aachen kann mit einer 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gemCiß 99 23 ff. GKG mit Aufgaben des 
Rettungswesen beauftragt werden. 

36. Die Aufgabe der Katasterbehörde nach 5 23 und 24 des Gesetzes über die 
Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und 
Katastergesetz- VerrnKatG). 

37.Die Aufgaben des Trägers der Straßenbaulast nach dem Straßen- und 
Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG-NRW - § 9) für 
KreisstraRen im Gebiet der Stadt Aachen außerhalb der Drtsdurchfahrten. 

2) 	 Soweit sich aus den übertragenen Aufgaben Pflichten für Dritte ergeben, .deren 
Nichtbefolgung durch Bußgeld bewehrt ist, ist die StädteRegion Aachen für die 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständig. 

3) 	 Die Vertragspartner- werden vertragliche Vereinbarungen, .die von diesem 
Aufgabenübergang betroffen sind, mit Gründung . der StädteRegion Aachen 
entsprechend anpassen oder kündigen. 
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§ ?  
. . Kosten und Erstattung 

Die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Aachen und dem Kreis Aachen sind 
gemäß 3 2 Abs. 3 des Geseizes zur Bildung der StädteRegion in einer gesonderten 
Offentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 17.12. 2007 geregelt. 

§ 3 

inkrafttreten, Kündigungen 


Die Vereinbarung tritt mit Gründung der StädteRegion Aachen am 21.10.2009 in Kraft. 
Sie kann außer durch Gesetz nur durch weitere dffentiich-rechtliche Vereinbarung 
gemäß 55 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit geandert oder 
aufgehoben werden. Diese bedarf der Zustimmung einer Mehrheit der übrigen 
regionsangehörigen Gemeinden, die Insgesamt mehr als die HBlffeder Einwohiier der 
Gemeinden des 5 5 Satz 1 des Aachen-Gesetzes repräsentieren. 

9 4 
. Salvatorische Klausel ,, , 
. . 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinba~ng nichtig oder unwirksam sein oderwerden, 
so wird die Giiltigkeit der Ilbrigen Bestimmungen dadurch nicht benlhrt. 

Aachen, den 17: Dezernber~2007 . . 

. . 

(Carl Meulenbergh) (Dr. Jürgen Linden) 
Landrat des Kreises Aachen Oberbürgermeister der Stadt Aachen 

(Helmut Etschenberg) (Wolfgang Rombey) 
Kreisdirektor des Kreises Aachen Stadtdirektor der Stadt Aachen 

- GV. NRW. 2008 S. 162 
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